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Vorwort

 

Dass Menschen in Mexiko jederzeit der Gefahr von willkürlichen Festnah-
men, Entführungen und Ermordungen ausgesetzt sind, war bis Ende 
 September diesen Jahres in der Welt weitgehend unbekannt. Generell wurde 
Mexiko bisher nicht als ein Staat wahrgenommen, in dem sich eine Vielzahl 
von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen ereignet.

Für die Bundesregierung und andere EU-Staaten gilt das 
Land als attraktiver Wirtschaftspartner, die EU bezeich-
net Mexiko als strategisches Partnerland auf multi- und 
bilateraler Ebene, um sich gemeinsam „ (…) mit größerer 
Energie – für den Schutz gemeinsamer Werte wie Men-
schenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, verantwor-
tungsvolles staatliches Handeln und Rechtssicherheit 
einzusetzen“ (EU 2008). Erst mit dem Verschwinden von 
43 indigenen Studenten am 26. September in Iguala im 
Bundesstaat Guerrero wurde international bekannt, wor-
auf mexikanische Menschenrechtsorganisationen seit 
vielen Jahren versuchen, aufmerksam zu machen: Immer 
wieder werden in Mexiko Menschen entführt, gefoltert 
und ermordet oder willkürlich festgenommen und außer-
gerichtlich hingerichtet. Viele tausende Menschen sind 
von dem sogenannten „Verschwinden lassen“ betroffen. 

Neben Banden der organisierten Kriminalität sind 
auch staatliche Instanzen in die Verbrechen verwickelt 
und teilweise sogar unmittelbar beteiligt. Strafen drohen 
den Täterinnen und Tätern nur selten: Verbrechen wie 
gegen die Studenten in Guerrero bleiben in Mexiko häu-
fig straflos.

International spielt der mexikanische Staat die hohe 
Zahl der Fälle verschwundener und ermordeter Men-
schen in Mexiko sowie die Beteiligung lokaler Behörden 
herunter. Stattdessen verweist er auf Protokolle und Ge-
setzesinitiativen, die u.a. die Suche in Datenbanken er-
möglichen und Opfer entschädigen sollen. Doch die bis-
herigen Maßnahmen des Staates sind aus Sicht von Men-
schenrechtsorganisationen und Angehörigenvereinigun-
gen völlig unzureichend.

Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst 
und Misereor arbeiten bereits seit vielen Jahren mit Men-
schenrechtsorganisationen in den Bundesstaaten Chihua-
hua, Coahuila, Nuevo Leon, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, 
Chiapas und Mexiko-Stadt zusammen. Auch die Deut-
sche Menschenrechtskoordination Mexiko hat das Ver-
schwindenlassen in Mexiko Anfang 2013 zu einem ihrer 
Schwerpunktthemen erklärt. So soll die internationale 
Aufmerksamkeit auf die schweren Menschenrechtsverlet-

zungen in Mexiko verstärkt und dadurch der außenpoliti-
sche Druck erhöht werden. Die mexikanische Regierung 
muss sich dazu bekennen, dass das Verschwindenlassen 
ein massives Verbrechen von landesweitem Ausmaß dar-
stellt. Der Staat muss seine Bürgerinnen und Bürger über 
ihre Rechte aufklären, die Strafverfolgung von Täterin-
nen und Tätern und schnelle, unbürokratische Hilfe für 
Angehörige organisieren sowie für eine kompetente und 
objektive Rechtsprechung Sorge tragen.

Die vorliegende Publikation stellt das Verbrechen 
Verschwindenlassen in Mexiko mit seinen Handlungs-, 
Opfer- und Tätermustern und seiner Straflosigkeit dar. 
Sie ist aktuell eine der wenigen umfassenden, deutsch-
sprachigen Analysen zum Verschwindenlassen in Mexi-
ko. Auf die Untersuchung von Christiane Schulz folgend 
finden sich politische Empfehlungen, die die Deutsche 
Menschenrechtskoordination formuliert hat. Sie richten 
sich an die deutsche Regierung, den Bundestag und Ins-
titutionen der Europäischen Union. 

dr. carola hausotter 
Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko 

dr. julia duchrow 
Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst

heinrich oelers 
Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V.
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Kapitel 1

Die Eskalation der Gewalt in Mexiko 

Mehr als 70.000 Ermordete, 20.000 gewaltsam Ver-
schwundene und 250.000 Menschen, die auf der Flucht 
vor Gewalt ihren Wohnsitz verlassen mussten – seit 2006 
ist in der Amtszeit von Präsident Felipe Calderón 
(2006 – 2012) die Zahl der Gewaltopfer in Mexiko drama-
tisch angestiegen (Langner 2012). Calderón, der als Prä-
sident angetreten war, um Gewalt und organisierte Kri-
minalität zu bekämpfen, ist durch seine Politik mitver-
antwortlich für die Zunahme der Gewaltexzesse. Das 
Ausmaß der Gräueltaten wurde 2011 durch bundesweite 
Friedensmärsche sichtbar. Mit landesweiten Demonstra-
tionen machten Hunderttausende im Jahr 2011 auf die 
dramatische Menschenrechtssituation in Mexiko auf-
merksam. Der Journalist und Dichter Javier Sicilia, des-
sen Sohn zusammen mit Freunden im März 2011 gefol-
tert und ermordet worden war, hatte die Bewegung für den 
Frieden in Gerechtigkeit und Würde (Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad) gegründet und zu den Demonst-
rationen aufgerufen.

Ein Beleg für die Zunahme der Gewalt in Mexiko ist 
der Anstieg der Mordrate in den vergangenen Jahren. Im 
Jahr 2007 wurden 8,1 Morde pro 100.000 Einwohner ver-
übt, im Jahr 2011 stieg die Zahl auf 23,7 Morde pro 100.000 
Einwohner (Heinle/Rodríguez/Shirk 2014). Das Heidel-
berger Institut für internationale Konfliktforschung hat die 
Gewaltsituation in Mexiko aufgrund der hohen Opfer-
zahlen seit 2010 in die oberste Konfliktkategorie, das 
heißt als Krieg, eingestuft (Heidelberger Institute for In-
ternational Conflict Research 2011). Inzwischen unter-
scheidet das Forschungsinstitut aufgrund der unter-
schiedlichen Akteure und Konfliktherde im Land zwi-
schen mehreren Kriegen: dem sogenannten Drogenkrieg 
der Regierung gegen die Drogenkartelle, den bewaffne-
ten Konflikten der Drogenbanden mit paramilitärischen 
Gruppen und den Auseinandersetzungen der Drogenkar-
telle untereinander (ders. 2014). 

Auch in Mexiko selbst liegen Statistiken zum allge-
meinen Anstieg der Gewalt vor. Doch sie sind oft nur 

Seit Präsident Calderón an die Macht kam,  gibt es einen sichtbaren Anstieg der Gewalt in Mexiko. Allein in der Grenzstadt 
 Ciudad Juárez wurden mehr als 25.000 Menschen ermordet.
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oberflächlich und lassen keine Rückschlüsse auf lokale 
Besonderheiten und Konfliktursachen zu. Dabei ver-
schieben sich die Gewaltszenarien regional stark. Wäh-
rend zum Beispiel die Mordrate in Ciudad Juárez gegen-
wärtig sinkt, steigt sie in anderen Städten wie Oaxaca, 
Acapulco und Cuernavaca. Im Jahr 2013 zählten diese zu 
den Städten mit der höchsten Mordrate pro Einwohner 
in Mexiko (vgl. Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y Justicia Penal 2014).

Eine Folge der Gewalteskalation sind Fluchtbewe-
gungen innerhalb des Landes und in die USA. Jede zehnte 
Familie sei seit Beginn des von Präsident Calderón 2006 
initiierten sogenannten „Drogenkrieges“ gezwungen, ih-
ren Heimatort zu verlassen (Universidad Nacional Autó-
noma de México 2014). Von Vertreibungen besonders be-
troffen sind jene Regionen, die insgesamt ein hohes Ge-
waltniveau aufweisen, das heißt die westlichen und nörd-
lichen Bundesstaaten. Das zeugt von wesentlichen Ver-
änderungen, denn nach dem bewaffneten Konflikt 1994 
zwischen der Regierung und dem Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (Zapatistische Armee der nationalen 
Befreiung) fanden fast ausschließlich im südlichen Bun-
desstaat Chiapas interne Vertreibungen statt. Dort wur-
den während des bewaffneten Konfliktes bis zu 35.000 
Menschen vertrieben. Ein Großteil konnte später zurück-
kehren, bis zum Jahr 2003 war die Zahl der Vertriebenen 
auf 10.000 bis 12.000 Menschen zurückgegangen (Nor-
wegian Refugee Council/Global IDP Project 2003).

Für die systematische Verschlechterung der Men-
schenrechtssituation in Mexiko seit 2006 trägt der Staat 
dreifach Verantwortung: erstens durch die direkte Betei-
ligung staatlicher Akteure an Gewaltverbrechen, zwei-
tens durch die Missachtung der staatlichen Schutzpflicht 
und drittens durch die Verletzung der Gewährleistungs-
pflicht zur Durchsetzung der Menschenrechte (vgl. Verein-
te Nationen 1948).

Die direkte Beteiligung staatlicher 
Akteure 

Die mexikanische Menschenrechtskommission Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hat die Beteiligung 
staatlicher Akteure an Gewalttaten dokumentiert (vgl. 
CNDH Jahresberichte). Demzufolge stieg die Anzahl der 
Beschwerden über die Beteiligung der Bundespolizei an 
Menschenrechtsverletzungen von 136 Fällen im Jahr 

2007 auf 802 Fälle im Jahr 2012. Im Jahr 2013 lag die An-
zahl der Fälle bei 619. Auch die Beschwerden über Men-
schenrechtsverletzungen durch Armee und Marine ha-
ben deutlich zugenommen. Im Jahr 2007 erhielt die 
staatliche Menschenrechtskommission 398 Beschwer-
den, im Jahr 2011 waren es 2.190 (Meyer 2014). Es liegt 
eine Vielzahl von Berichten über die direkte Beteiligung 
staatlicher Sicherheitskräfte in Fällen außergerichtlicher 
Hinrichtungen, von Folter und gewaltsamen Verschwin-
denlassen vor (AI 2009/2014; HRW 2011). So ist dokumen-
tiert, dass beispielsweise am 30. Juni letzten Jahres im 
Landkreis Tlatlaya im Bundesstaat Mexiko 21 Menschen 
durch Soldaten ohne Gerichtsverfahren hingerichtet 
worden sein sollen (Carrasco 1.10./4.10.2014).

Die Missachtung der staatlichen 
Schutzpflicht

Der Staat Mexiko kommt seiner Schutzpflicht gegenüber 
seinen Bürgerinnen und Bürgern, zu der er nach der men-
schenrechtlichen Pflichtentrias verpflichtet ist, nicht nach. 
Deutliches Merkmal hierfür ist die allumfassende Straflo-
sigkeit, von der Täterinnen und Täter bei Menschenrechts-
verbrechen aller Art profitieren. Die Nationale Menschen-
rechtskommission geht von einer Straflosigkeit von 99 Pro-
zent bei allen Straftaten aus (CNDH 2013). Auch die Regie-
rung von Präsident Enrique Peña Nieto, der am 1. Dezem-
ber 2012 sein Amt antrat, hat bislang zu keinerlei Verbesse-
rung der Sicherheitslage im Land beigetragen. Stattdessen 
kritisiert der UN-Sonderberichterstatter Christof Heynes 
in seinem Bericht vom April 2014, dass das Recht auf Le-
ben in Mexiko in ständiger Gefahr sei. Er kritisiert Defizite 
im Justizwesen, einen fehlenden politischen Willen und 
mangelnde Fachkompetenz, kriminalistische Untersu-
chungen durchzuführen (Heynes 2014).

Die Verletzung der  
Gewähr leistungspflicht

Die sogenannte Gewährleistungspflicht zur Durchset-
zung der Menschenrechte wird in Mexiko ebenfalls miss-
achtet. Zwar schafft der Staat gewisse rechtliche sowie 
institutionelle Voraussetzungen für die Umsetzung der 
Menschenrechte, ihre Durchsetzung ist jedoch aufgrund 
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fehlenden politischen Willens nicht gewährleistet. Zu 
den offiziellen Institutionen des Menschenrechtsschut-
zes in Mexiko zählen beispielsweise die Nationale Men-
schenrechtskommission sowie ihre bundesstaatlichen 
Pendants. Den legislativen Rahmen bildet die mexikani-
sche Verfassungsreform von 2011, der zufolge alle von 
Mexiko unterzeichneten internationalen Menschen-
rechtsverträge Verfassungsrang erhalten sollen. Doch 
auch hier fehlt es bei der Umsetzung am politischen Wil-
len. Klientelismus und Korruption tragen zusätzlich zu 
einem Scheitern von Menschenrechtspolitik bei. 

Die Gewährleistungspflicht steht eindeutig im Wi-
derspruch zur übrigen Gesetzgebung in Mexiko, bei-
spielsweise durch die Verabschiedung repressiver Geset-
ze, die in ihrer Konsequenz die Rechte auf Meinungs- 
und Versammlungsfreiheit verletzen und das Demonst-
rationsrecht einschränken (vgl. Fundación para el Debi-
do Proceso Legal u.a. 2009; vgl. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal 2013).

Der deutliche Anstieg von Menschenrechtsverbre-
chen – dazu zählen gewaltsames Verschwindenlassen, 
extralegale Hinrichtungen und Folter bei gleichzeitig 
„systematischer und endemischer“ Straflosigkeit (Heynes 
2014) – bezeugen die Krise der Menschenrechte in Mexi-
ko. Gewaltsames Verschwinden1 zählt als besonders 
grausame Tat und ist im Sinne des Römischen Statut ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wenn es im Rah-
men eines systematischen Angriffs gegen die Zivilbevöl-
kerung begangen wird (Vereinte Nationen 1998).

1 —  Mit Einrichtung der Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen über 
gewaltsames und unfreiwilliges Verschwinden etablierte sich die 
Terminologie „gewaltsames Verschwinden“, „gewaltsames Ver-
schwindenlassen“ und „Verschwindenlassen“. Die Begriffe wer-
den in dem vorliegenden Text gleichwertig verwendet.
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Kapitel 2

Gewaltsames Verschwindenlassen  
als besonderes Problem in Mexiko

2.1 Definitionen und Erläuterungen

Verschwindenlassen wird definiert als

„die Festnahme, den Entzug der Freiheit, die Ent-
führung oder jede andere Form der Freiheitsberau-
bung durch Bedienstete des Staates oder durch 
Personen oder Personengruppen, die mit Ermäch-
tigung, Unterstützung oder Duldung des Staates 
handeln, gefolgt von der Weigerung, diese Frei-
heitsberaubung anzuerkennen, oder der Verschlei-
erung des Schicksals oder des Verbleibs der ver-
schwundenen Person, wodurch sie dem Schutz des 
Gesetzes entzogen wird.“ (Vereinte Nationen 2006)

Verschwindenlassen ist eine multidimensionale 
Menschenrechtsverletzung, es werden dadurch das Recht 
auf Leben, das Recht auf Freiheit, das Recht auf ein faires 
Verfahren sowie das Recht auf Schutz vor Folter verletzt 
(vgl. CMDPDH 2009). Dazu zählt auch, dass die Angehö-
rigen und die Öffentlichkeit in Ungewissheit über den 
Verbleib der Verschwundenen gelassen werden. Großen 
Anteil tragen daran staatliche Akteure, die oft nicht nur 
selbst in die Entführungen, Folter oder Morde verwickelt 
sind, sondern durch das Vorenthalten von Informationen 
bei der Suche nach den Verschwundenen die Rechte der 
Angehörigen zusätzlich verletzten (AI u.a. 2013). Ein wei-
teres spezifisches Merkmal des Verbrechens ist seine 
Dauer, unabhängig vom ursprünglichen Zeitpunkt der 
Verhaftung oder Entführung besteht eine kontinuierliche 
anhaltende Rechtsverletzung, die als solche vor dem Ge-
setz zu behandeln ist. So dauert nach einem Urteil des 
Interamerikanischen Gerichtshofes die Verpflichtung der 
staatlichen Behörden, die Tat zu untersuchen, so lange 
an, bis das Schicksal des Opfers aufgeklärt ist (Corte 
 Interamericana de Derechos Humanos 1988).

2.2 Verschwindenlassen: Vom Ein-
zelfall zur systematischen Praxis

Epifanio Avilés Rojas war Ende der sechziger Jahre einer 
der ersten, der in Mexiko der Praxis des gewaltsamen 
Verschwindenlassens zum Opfer gefallen ist. Das Militär 
nahm ihn am 19. Mai 1969 in Las Cruces im Bundest-
staat Guerrero fest. Nach einer Nacht in einem lokalen 

Gefängnis wurde Rojas von Soldaten zum Flughafen von 
Ciudad Altamirano gebracht und an einen General und 
zwei weitere Soldaten übergeben. In einem Kleinflugzeug 
sollte er nach Mexiko-Stadt gebracht werden. Seitdem ist 
Rojas verschwunden (González Villareal 2012).

Während der Zeit massiver Repression gegen Oppo-
sitionsbewegungen und Guerillagruppen, dem soge-
nannten „Schmutzigen Krieg“ von Ende der 1960er bis 
Mitte der 1980er Jahre, entwickelten die staatlichen 
 Sicherheitskräfte, insbesondere das Militär, das gewalt-
same Verschwindenlassen von einer vereinzelten hin 
zu einer systematischen Praxis. Die ersten Fälle ereigne-
ten sich im Bundesstaat Guerrero, doch schnell wurde 
das Verschwindenlassen in großem Ausmaß bundesweit 
 angewandt. 

Eine Sonderstaatsanwaltschaft unter der Regierung 
von Präsident Vicente Fox (2000 – 2006, Partido Acción Na-
cional – PAN) hat für den Zeitraum von 1969 bis 1986 das 
gewaltsame Verschwindenlassen von 436 Personen fast 
lückenlos nachgewiesen, die große Mehrheit davon zwi-
schen den Jahren 1974 bis 1977. Für die Fälle von weiteren 
209 Menschen hat die Sonderstaatsanwaltschaft für soziale 
und politische Bewegungen der Vergangenheit (Físcalia Espe-
cial para Movimientos Sociales y Políticas del Pasado – FE-
MOSPP) ernst zu nehmende Beweise des Verschwinden-
lassens gefunden, in 145 Fällen fehlen ausreichende Infor-
mationen (Procuraduría General de la República – Fiscalia 
Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado 
2006). Betroffenenorganisationen gehen von einer noch 
höheren Zahl aus: Sie beklagen mindestens 1.200 Ver-
schwundene für die Jahre 1969 bis 1986 (CMDPDH 2010). 

Kurz nach dem Amtsantritt von Präsident Felipe 
Calderón (2006–2012, PAN) übergab die Sonderstaatsan-
waltschaft ihren Bericht zu den Verbrechen der Regie-
rung während des Schmutzigen Kriegs und löste sich auf. 
Strafrechtliche Verfahren gegen mutmaßliche Täterin-
nen und Täter wurden nicht weiter verfolgt oder einge-
stellt. Der ehemalige Präsident Luis Echeverría Álvarez 
(1970 – 1976, Partido Revolucionario Institucional – PRI) 
wurde aufgrund der Ergebnisse der FEMOSPP im Jahr 
2006 zwar wegen Genozids angeklagt, im März 2009 aber 
freigesprochen, da die Delikte, so der zuständige Bundes-
richter, verjährt seien.

Auch nach dem Ende des Schmutzigen Krieges be-
steht die Praxis des gewaltsamen Verschwindenlassens 
fort. In seinem Menschenrechtsbericht von 1999 analy-
siert das Menschenrechtszentrum „Miguel Agustín Pro 
 Juárez“ 115 Fälle Betroffener und stellt fest, dass in 107 



 9

der untersuchten Fälle eine direkte Beteiligung staatlicher 
Akteure nachweisbar ist (Human Rights Center „Miguel 
Agustín Pro Juárez“ 1999). Das Menschenrechtszentrum 
dokumentiert Fälle von Verschwindenlassen

1. im Rahmen von Aufstandsbekämpfungsmaßnahmen 
in den Bundesstaaten Guerrero und Oaxaca gegen so-
ziale und politische sowie parteipolitische Aktivisten;

2. in den nördlichen Bundesstaaten Chihuahua, Sinaloa 
und Baja California durch das Militär im Kontext von 
Anti-Drogen-Operationen;

3. im Bundesstaat Morelos vor allem durch staatliche Si-
cherheitskräfte und unter Beteiligung und Einwilli-
gung der Justiz – als lukrative Einnahmequelle durch 
die Erpressung von Lösegeldern.

Seit 2006, mit dem vom damaligen Präsidenten Cal-
derón eröffneten Krieg gegen die Drogenkriminalität, 
häufen sich Meldungen über Fälle von Verschwindenlas-
sen. Im Januar 2011 recherchierten mexikanische Jour-
nalisten, dass seit dem Jahr 2006 18.491 Menschen Opfer 
von gewaltsamen Verschwinden und Entführungen, in 
den mexikanischen Medien ‚levantones‘ genannt, gewor-
den sind (Castillo 2011).2 Angehörige übergaben der Ar-
beitsgruppe der Vereinten Nationen gegen das gewaltsame 
und unfreiwillige Verschwinden im März 2011 Unterlagen, 
die das Verschwindenlassen von über 3.000 Personen do-
kumentierten (United Nations Human Rights Council 
2011). Im Februar 2013, nach einem Machtwechsel im 
Präsidentenamt, ließ die neue Regierung von Präsident 
Enrique Peña Nieto verlauten, dass unter der Vorgänger-
regierung mehr als 26.000 Opfer von Verschwindenlas-
sen zu beklagen seien. 

Bis heute liegen jedoch keine einheitlichen Zahlen 
der Betroffenen vor. Stattdessen veröffentlichen staatli-
che Institutionen oder Mitglieder der Regierung regelmä-
ßig widersprüchliche Statistiken (vgl. Rea/Martínez 2014; 
vgl. animalpolitico 2014). Ein funktionierendes nationa-
les Register ist bis jetzt nicht eingerichtet. Doch weiterhin 

werden Menschen Opfer von Verschwindenlassen. So 
sind beispielsweise in einer einzigen Nacht im September 
2014 insgesamt 43 Studenten in Iguala verschwunden.

Das Internationale Übereinkommen zum Schutz 
vor Verschwindenlassen (Vereinte Nationen 2006) 
definiert in Artikel 24 „Opfer“ als: 
„die verschwundene Person sowie jede natürliche 
Person, die als unmittelbare Folge eines Verschwin-
denlassens geschädigt worden ist.“

Die internationalen Prinzipien und Leitlinien zu 
den Rechten der Opfer (United Nations General 
Assembly 2006) beschreiben in Abschnitt V aus-
führlich:
„Opfer sind Personen, die einzeln oder gemeinsam 
mit anderen, Schaden erlitten haben, einschließlich 
körperlicher oder psychischer Verletzungen, seeli-
sches Leid, wirtschaftlicher Verlust oder erhebliche 
Beeinträchtigung ihrer Grundrechte, durch Hand-
lungen oder Unterlassungen, die schwere Verlet-
zungen der internationalen Menschenrechtsnor-
men darstellen, oder schwere Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht. Gegebenenfalls und im 
Einklang mit innerstaatlichem Recht umfasst der 
Begriff „Opfer“ die Familie oder eine vom Opfer ab-
hängige Person und Personen, die bei dem Versuch, 
dem Opfer Hilfe zu leisten oder weitere Verletzun-
gen zu verhindern, einen Schaden erlitten haben.“

Und:
„Eine Person gilt unabhängig davon als Opfer, ob 
der Täter der Verletzung identifiziert, festgenom-
men, strafrechtlich verfolgt oder verurteilt ist und 
unabhängig von der familiären Beziehung zwischen 
dem Täter und dem Opfer.“

2 —  Der Begriff ‚levantones‘ (levantar – aufheben, hochnehmen) wird seit der massiven Zunahme von Fällen zur Bezeichnung des Verschwin-
denlassens in den Medien ebenso wie in Politik und Gesellschaft genutzt. Strafrechtliche Relevanz hat der Begriff nicht. Er ist jedoch 
signifikant für den Umgang staatlicher Behörden mit dem schwerwiegenden Verbrechen Verschwindenlassen: Levantones verharmlost 
die Tat und das mit ihr einhergehende Leid. Gleichzeitig verschleiert der Begriff die Verantwortung staatlicher Akteure die Verbrechen 
im Rahmen rechtsstaatlicher Maßnahmen aufzuklären.
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2.3 Unterschiedlicher Kontext, 
wiederkehrende Muster

Zur Zeit des Schmutzigen Kriegs begannen Politikerin-
nen und Politiker und des staatlichen Sicherheitsappa-
rat, die repressive Technik des Verschwindenlassens als 
Teil einer politisch-militärischen Strategie zu nutzen 
(González Villareal 2012). Sie agierten bereits seit den 
ersten Fällen 1969 im Bundesstaat Guerrero immer nach 
einem ähnlichen Muster: Die Betroffenen werden zuerst 
verfolgt, verhaftet und verschwinden anschließend spur-
los. Alle direkten Tatbeteiligten sowie weitere staatliche 
Institutionen und Behörden geben an, nichts über den 
Aufenthaltsort der Opfer zu wissen oder sonstige Kennt-

nisse über die Verhaftung und das Verschwinden zu ha-
ben. Staatliche Institutionen bestreiten die Verbrechen, 
selbst bei nachweislicher Beteiligung staatlicher Sicher-
heitskräfte, oder stufen die Verbrechen als Einzelfälle 
und Taten der organisierten Kriminalität ein (González 
Villareal 2012). Kontinuität zeigt sich auch in der fehlen-
den Bereitschaft staatlicher Behörden, Anzeigen wegen 
Verschwindenlassens aufzunehmen und strafrechtliche 
Untersuchungen durchzuführen.

Parallel zu der steigenden Zahl der Fälle verschwun-
dener Menschen steigt auch die Anzahl der mutmaß-
lichen Tätergruppen. Ihre jeweiligen lokalen Verbindun-
gen variieren zwischen staatlichen und nicht-staatlichen 
Akteuren. 

2.4 Tätergruppen

Gewaltsames Verschwindenlassen ist ein komplexes Ver-
brechen, zu dessen Durchführung eine Infrastruktur zur 
Informationsbeschaffung, Verfolgung und Verhaftung 
oder Entführung der Opfer sowie Orte für das physische 
Verschwindenlassen notwendig sind (González Villareal 
2012). Die Täter benötigen eine technische Ausrüstung 
zur Überwachung der Opfer, Fahrzeuge und Räume für 
Entführungen oder Festnahmen sowie Mittäterinnen 
und Komplizen, um Spuren zu verwischen. Nach der Tat 
wird bestritten, dass sich das Verbrechen ereignet hat – 
schließlich fehlt als wichtigster Beweis das Opfer, denn 
es gibt keine Spur von der verschwundenen Person und 
der Tat. Manchmal wird sogar letztendlich bestritten, 
dass eine Person überhaupt jemals gelebt hat.

Verschwindenlassen ist ein kollektives Verbrechen 
mit unterschiedlichen Tätern zu verschiedenen Zeit-
punkten. Auch wenn die Tätergruppen variieren, sind – 
sowohl bei den historischen als auch bei aktuellen Fällen 
– ähnliche Akteurskonstellationen zu erkennen. Dazu 
zählt die Beteiligung von Angehörigen unterschiedlichs-
ter Einheiten von Militär, Marine und Polizei, des Ge-
heimdienstes bis hin zu ermittelnden Behörden auf bun-
desstaatlicher und föderaler Ebene. Dazu kommen Ak-
teure in Zivil wie die sogenannte weiße Brigade (Brigada 
Blanca) der 1970er Jahre. Heutzutage sind in Zivil auftre-
tende Täter und Täterinnen oft Angehörige von Militär 
und Polizei oder von Banden organisierter Kriminalität. 
Politische Entscheidungsträger fungieren teilweise als 
Auftraggeberinnen oder Auftraggeber oder decken die 
Verbrechen und verhindern ihre Aufklärung.

Kinder von gewaltsam verschwundenen Müttern und Vätern 
leiden besonders. Ihnen wird häufig nicht die Wahrheit 
über den Grund der Abwesenheit ihres verschwundenen 
Elternteils erzählt. 
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Lokale Betroffenenorganisationen, mexikanische 
Menschenrechtsorganisationen sowie auf internationaler 
Ebene Human Rights Watch (HRW 2013) und Amnesty 
International (AI 2013) haben dokumentiert, dass Ange-
hörige der Marine, des Heeres, der lokalen Gemeindepoli-
zei und der föderalen Polizei in die Verbrechen verwickelt 
sind und eine Komplizenschaft zwischen staatlichen Si-
cherheitskräften und der organisierten Kriminalität be-
steht. Es liegt in der Natur dieser Taten, dass ausführliche 
Angaben zu Täterinnen und Tätern, institutionellen 
Strukturen sowie statistisches Material nicht vorliegen.

2.5 Opfergruppen

Zur Praxis des Verschwindenlassens gehört, dass kaum 
Informationen über den Tatverlauf vorliegen. Für betrof-
fene Familienangehörige und Freunde hat sich die Doku-
mentation der Verbrechen mit dem Sammeln von Infor-
mationen und Gesprächen mit potentiellen Zeugen zu 
einer Lebensaufgabe entwickelt. Nur dank ihnen liegen 
verlässliche Dokumente über die Opfer des gewaltsamen 
Verschwindens vor. Roberto González Villareal (2012) 
hat auf Basis solcher Dokumente die Geschichte des Ver-
brechens in Mexiko nachgewiesen: Ab 1969 sind verein-
zelt Mitglieder der Guerilla in Guerrero durch Militärein-
heiten verschwunden, später auch Familienangehörige 
und Freunde potentieller Guerilla-Mitglieder, soziale und 
politische Aktivisten und ihre Familien sowie lokale poli-
tische Widersacher. Die Praxis des gewaltsamen Ver-
schwindenlassens wurde schnell in anderen Bundestaa-
ten übernommen. Bereits für das Jahr 1976 lässt sich an-
hand der hohen Zahl der dokumentierten Fälle für den 
Bundesstaat Sinaloa nachweisen, dass potentiell jeder 
Mensch dort Opfer von Verschwindenlassen werden 
konnte. Die extrem gestiegenen Opferzahlen seit 2006 
zeugen von den Bedrohungen, denen die Bevölkerung 
landesweit ausgesetzt ist.

Aktuell sind in fast allen Bundesstaaten Betroffenen-
organisationen aktiv. Sie registrieren mutmaßliche Opfer 
von Verschwindenlassen, suchen nach Informationen zu 
den Vorfällen und dokumentieren Hintergründe. Über-
greifende landesweite Daten und Analysen fehlen jedoch 
(vgl. Schulz 2013). So lassen sich nur beispielhaft Anga-
ben zu einzelnen Opfergruppen oder regionalen Beson-
derheiten machen.

Das Verschwindenlassen von Mädchen und Frauen 
haben Organisationen aus Nordmexiko seit den 1990er 

Jahren dokumentiert. Medienberichten zufolge hat das 
Verschwinden von Frauen in Chihuahua seit dem Amts-
antritt von Präsident Enrique Peña Nieto wieder zuge-
nommen. Von 2012 bis Anfang 2014 sind 52 Fälle von 
Frauen in Chihuahua dokumentiert, die Opfer von Ver-
schwindenlassen wurden (Martínez 24.03.2014). Aber 
auch aus anderen Bundesstaaten ist ein Anstieg an Fäl-
len verschwundener Frauen sichtbar. Die Staatsanwalt-
schaft des Bundesstaates Veracruz beispielsweise gab 
bekannt, dass von Dezember 2010 bis März 2014 mindes-
tens 104 Frauen dem Verschwindenlassen zum Opfer ge-
fallen sind, 35 Prozent davon junge Frauen im Alter von 
elf bis 15 Jahren. 15,5 Prozent von ihnen sind junge Frau-
en zwischen 16 und 17 Jahren, 27 Prozent zwischen 18 bis 
24 Jahren und sieben Prozent der Frauen zwischen 25 
und 29 Jahren (Martínez 31.03.2014).

Auch die Zahl der Übergriffe auf Journalistinnen 
und Journalisten in den letzten Jahren ist belegt. 20 Jour-
nalistinnen und Journalisten sind während des Zeit-
raums von 2005 bis 2014 verschwunden, so die staatliche 
Menschenrechtskommission (CNDH 2014). 

Mitglieder staatlicher Sicherheitskräfte zählen auch 
zu den Opfern von Verschwindenlassen (Heinle/Ro-
dríguez/Shirk 2014). Auffällig hoch ist beispielsweise im 
Bundesstaat Coahuila die Anzahl gewaltsam verschwun-
dener Polizisten (Martínz 28.04.2014).

Immer häufiger sind auch Migrantinnen und Mig-
ranten in Mexiko in Gefahr, gewaltsam zu verschwinden. 
Das Nationale Institut für Migration (Instituto Nacional de 
Migración) gab an, die Daten von 3.177 Migranten vorlie-
gen zu haben, die von 2010 bis zum 28. Februar 2014 Op-
fer von Verschwindenlassen geworden sind (Proceso 
2014). Die Dunkelziffer liegt deutlich höher, die Nationa-
le Menschenrechtskommission schätzt, dass jährlich 
etwa 20.000 Migrantinnen und Migranten Opfer von 
Entführungen werden (vgl. RedTdT u.a. 2012).

Warum einzelne Personen oder Gruppen dem Ver-
schwindenlassen zum Opfer fallen, ist nicht bekannt. 
Zwar werden immer wieder Mutmaßungen geäußert, 
doch da die Taten nicht aufgeklärt werden, bleiben auch 
die Motive unklar. So ist es eine große Herausforderung, 
jeden einzelnen Fall aufzuklären, um Gewissheit über 
das Schicksal der Betroffenen zu erhalten, die Täter straf-
rechtlich zu belangen und die dahinter liegenden Struk-
turen aufzudecken.
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2.6 Die Folgen von gewaltsamem 
Verschwindenlassen

Sowohl Menschen, die gewaltsam verschwunden sind, 
als auch ihre Familienangehörigen, enge Freunde oder 
Kollegen gelten nach der UN-Definition als Opfer von 
Verschwindenlassen. Denn das Verschwindenlassen ei-
nes Menschen bedeutet für sein Umfeld in vielerlei Hin-
sicht eine extreme Belastung.

Zu den psychischen und physischen Konsequenzen 
für Familienangehörige und Freunde zählen anhaltende 
Angstzustände und ständige Sorge über den Zustand des 
direkten Opfers, oft haben sie das Gefühl, ständig in 
Alarmbereitschaft sein zu müssen (vgl. Correa 2009; vgl. 
González Marín 2013). Die Belastungen können zu unter-
schiedlichen Krankheiten wie Magengeschwüren, Blut-
hochdruck, Diabetes oder Herzinfarkt führen (vgl. Maier 
2001). Innerhalb der Familien führt die Situation zu un-
terschiedlichen Reaktionen. Erwachsene leiden unter 
dem übermächtigen Gefühl der Verantwortung, über-
nehmen oft zentrale Aufgaben der Suche und im Kontakt 
mit den eigentlich zuständigen Behörden, manche ver-
lieren darüber den Kontakt zu ihrem sozialen Umfeld 
oder ihre Arbeit. Andere verlassen aus Angst und De-
pressionen ihr Haus nicht mehr. Kinder leiden ebenfalls 
unter Angstzuständen, verlieren die Motivation zur 
Schule zu gehen oder isolieren sich (vgl. HRW 2013).

Auch wirtschaftlicher Schaden entsteht für die Fa-
milienangehörigen, wenn beispielsweise die gewaltsam 
verschwundene Person das Einkommen sicherte. Weil 
der verschwundene Mensch nicht mehr arbeitet, entfällt 
die Krankenversicherung für die gesamte Familie oder 
die Möglichkeit, Kredite zu bedienen. Andere Familien-
angehörige verlieren ihr Einkommen durch die zeitinten-
sive Suche nach dem Verschwundenen oder können auf-
grund der starken psychischen und physischen Belastun-
gen ihre Arbeit nicht mehr ausüben (a.a.O.).

Ganze Dorfgemeinden können durch die Belastun-
gen und das entstehende Misstrauen zerstört werden, 
wie ein Gutachten am Beispiel des Dorfes Atoyac de Ál-
várez in Guerrero belegt. Nach der Verhaftung/Ver-
schwindenlassen von Rosendo Radilla Pacheco im Jahr 
1974 durch das Militär sowie dem Verschwinden weiterer 
Dorfangehöriger war das Vertrauen innerhalb der Dorf-
gemeinschaft erschüttert. Die Entwicklung gemeinsa-
mer Dorfprojekte wurde unterbrochen, gemeinsame Ak-
tivitäten fanden nicht mehr statt, soziale und politische 

Konflikte nahmen zu, Möglichkeiten, diese kommunika-
tiv und konstruktiv beizulegen, waren durch das gegen-
seitige Misstrauen verloren gegangen (Antillón/CMDP-
DH 2008; vgl. auch Karl 2014).

Um die Reviktimisierung der Betroffenen zu verhin-
dern, haben zivilgesellschaftliche Organisationen 
Leitlinien für weltweite Mindeststandards bei der 
Betreuung von Opfern in Fällen von Verschwinden-
lassen und außergerichtlichen und willkürlichen 
Hinrichtungen entwickelt (Consenso mundial de 
principios y normas mínimas sobre trabajo psicoso-
cial en procesos búsqueda e investigaciones foren-
ses para casos de desapariciones forzadas, ejecucio-
nes arbitrarias o extrajudiciales – ECAP u.a. 2010).

In diesen finden sich Handlungsanleitungen für 
die Umsetzung der Opferrechte in der Betreuung 
von Betroffenen von schweren Menschenrechtsver-
letzungen. Die Empfehlungen umfassen die Pha-
sen der Suche, der forensischen Untersuchungen, 
der Aufklärung der Taten und des Gedenkens. 

Die Rechte der Angehörigen und Freunde als Opfer 
werden von staatlichen Instanzen in Mexiko systematisch 
missachtet. Stattdessen wird ihnen weiteres Leid zuge-
fügt, sie erleben erneut Gewalt und Traumata. Geschul-
det ist die Reviktimisierung fehlenden gesetzlichen Vor-
gaben, mangelnder Fachkompetenz sowie geringer perso-
neller und finanzieller Ressourcen in staatlichen Institu-
tionen sowohl bei der strafrechtlichen Aufklärung der 
Fälle als auch in der Opferbetreuung. Freunde und Fami-
lienangehörige werden erneut traumatisiert durch die 
Weigerung staatlicher Instanzen, eine Anzeige aufzuneh-
men und Suchaktionen durchzuführen und die Präsenz 
von Militärangehörigen während der Aufnahme von Zeu-
genaussagen. Auch die Übermittlung falscher Informatio-
nen über mögliche Aufenthaltsorte der verschwundenen 
Person und die Verknüpfung von staatlichen Leistungen 
mit der Bedingung an die Familienangehörigen, die Su-
che einzustellen, sind Rechtsverletzungen.
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Gesetzliche Grundlagen 

Mexiko hat im Jahr 2001 den Tatbestand des Verschwin-
denlassens in das mexikanische Strafgesetzbuch (Artikel 
215-A) aufgenommen. Demzufolge begeht ein „Beamter, 
der unabhängig von seiner Beteiligung an der legalen 
oder illegalen Verhaftung einer oder mehrerer Personen 
beteiligt ist, diese unterstützt oder mit Absicht beibehält 
und irgendeine Form von Haft verschweigt, das Delikt 
des gewaltsamen Verschwindenlassens“.3 Außerdem ist 
in 17 Bundesstaaten Verschwindenlassen als Verbrechen 
anerkannt, die beiden Bundesstaaten Chiapas und Guer-
rero haben sogar explizite Gesetze zum Schutz vor gewalt-
samen Verschwinden erlassen (Naciones Unidas 2014). 
De facto wird der Tatbestand aber nur in äußerst seltenen 
Fällen konstatiert. Im Bundesstaat Guerrero ist das Ge-
setz zum Schutz vor dem Verschwindenlassen trotz seiner 
Verabschiedung 2005 bis heute nicht in das Strafgesetz-
buch des Bundesstaates aufgenommen worden. 

Positiv zu bewerten ist die Verfassungsreform von 
2011, nach der von Mexiko unterzeichnete internationale 
Menschenrechtsverträge nun Verfassungsrang haben. 
Das umfasst auch die Internationale Konvention zum 
Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen der Ver-
einten Nationen. Gerichte haben die internationalen 
Menschenrechtsabkommen danach in ihren Entschei-
dungen zu berücksichtigen. In Artikel 14 der Verfassung 
ist außerdem festgelegt, dass niemand willkürlich verhaf-
tet werden darf. Gemäß Artikel 17 wird jedem der Zugang 
zur Justiz zugesichert. 

Ein weiterer Fortschritt war das Urteil des Obersten 
Gerichtshofes (Suprema Corte de Justicia de la Nación) im 
Juli 2011 auf Basis des Urteils des Interamerikanischen 
Menschenrechtsgerichtshofes im Fall des bereits erwähn-
ten, 1974 gewaltsam verschwundenen Rosendo Radilla 
Pacheco (AI-Mexico 2012). Durch das Urteil wird Mexiko 
verpflichtet, der Militärgerichtsbarkeit in Fällen von 
Menschenrechtsverletzungen durch Militärangehörige 
sowohl bei den Ermittlungen als auch vor Gericht die Zu-
ständigkeit zu entziehen. Doch dieses Urteil des Obers-
ten Gerichtshofes wird in der Praxis vollkommen unzu-
reichend umgesetzt. So verabschiedete der mexikanische 
Kongress erst am 30. April 2014 – fast zwei Jahre nach 
dem Urteil des Obersten Gerichtshofes – die notwendi-
gen Reformen im Militärgesetzbuch. 

Ein spezifisches Gesetz zum Schutz vor dem Ver-
schwindenlassen ist auf unterschiedlichen Ebenen der 
Legislative und Exekutive diskutiert worden, bislang we-
gen fehlender Mehrheiten in Senat und Kongress aber 
noch nicht verabschiedet worden.

Der Bundesstaat Coahuila hat 2014 ein Gesetz zur 
Abwesenheitserklärung wegen gewaltsamen Verschwin-
dens (Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición 
de personas) verabschiedet. Mit diesem Gesetz werden 
eine Reihe von Opferrechten für den Fall von Verschwin-
denlassen umgesetzt. Erstens sollen damit die Rechte 
des direkten Opfers garantiert werden und zweitens die 
Bedürfnisse und Rechte der Familienangehörigen der ge-
waltsam verschwundenen Personen. Dazu zählen An-
sprüche auf Wiedergutmachungsleistungen oder huma-
nitäre Hilfe genauso wie die Möglichkeit, zivil- oder fami-
lienrechtliche Verfahren beispielsweise bei laufenden 
Krediten oder Mietzahlungen einer verschwundenen 
Person abwickeln zu können. Im Bundesstaat Nuevo 
León ist seit Anfang 2014 ein Gesetz gültig, dass eine Ab-
wesenheitserklärung für Personen aufgrund von Natur-
katastrophen oder durch Verschwindenlassen durch die 
organisierte Kriminalität ermöglicht. Auch damit sind 
humanitäre Hilfsleistungen und zivil- und familienrecht-
liche Verfahren möglich.

Ein weiteres Gesetz, das sogenannte Opfergesetz 
(Ley General de Victimas), hat für alle Opfer von Men-
schenrechtsverletzungen Gültigkeit (Estados Unidos Me-
xicanos; DOF: 09/01/2013). Grundlage des Gesetzes sind 
die menschenrechtlichen Verpflichtungen auf Wahrheit 
und Wiedergutmachung. Es trat am 8. Februar 2013 in 
Kraft. Aus dem Gesetz ergeben sich eine Folge von Ver-
pflichtungen wie die Einrichtung einer Kommission zur 
Betreuung der Opfer (Comisión Ejecutivo de Atención a 
Víctimas – CEAV), die im Oktober 2013 ernannt worden 
ist und das Nationale System zur Betreuung von Opfern 
(Sístema Nacional de Atención a Víctimas), das im Frühjahr 
2014 eingerichtet wurde.

Weitere Institutionen, die aufgrund des Opfergeset-
zes von der CEAV begründet werden müssen – darunter 
das Nationale Opferregister (Registro Nacional de Vícti-
mas), die juristische Beratungsstelle (Asesoría Jurídica Fe-
deral) und der Entschädigungsfonds (Fondo de Atención y 

3 —  “Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, independientemente de que haya participado en la de-
tención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención” 
 (Articulo 215-A; Código Penal Federal; Übersetz. durch die Autorin).
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Reparación Integral a Víctimas) – sind bislang noch nicht 
eingerichtet. 

Die bisherigen Erfahrungen mit den auf Basis des 
Opfergesetzes begründeten Institutionen sind zwiespäl-
tig. Betroffenenorganisationen bemängelten im August 
2014, dass die im Rahmen der CEAV eingesetzten Funk-
tionäre die staatliche Verantwortung für Menschen-
rechtsverletzungen bestreiten, Opfer reviktimisieren, 
noch keine Angaben über die Anzahl der Opfer von Ver-
schwindenlassen vorliegen und bislang keine Politik im 
Interesse der Opfer umgesetzt wird (Cimacnoticias 2014).

Neben den bundesweiten juristischen Grundlagen 
existiert eine Reihe von Sonderprogrammen, die aber ent-
weder nicht auf nationaler Ebene gültig sind, oder nicht 
ausschließlich auf die besondere Problematik des Ver-
schwindenlassens ausgerichtet sind. So ist Alerta Amber 
ein Alarmsystem, das in einzelnen Bundesstaaten akti-
viert werden kann, wenn Kinder oder Jugendliche ent-
führt wurden. Im Bundesstaat Chihuahua kann seit 1993 

auf ein Notfallsystem zurückgegriffen werden, das die Su-
che nach Vermissten standardisiert und Verpflichtungen 
der Behörden festlegt. Das länderübergreifende Vorha-
ben Proyecto Frontera ist eine Kooperation zivilgesell-
schaftlicher und staatlicher Institutionen in Südmexiko 
und Mittelamerika zum Aufbau einer Datenbank und 
Identifizierung von Leichnamen, insbesondere von Mig-
rantinnen und Migranten. Einzelne Bundesstaaten und 
US-amerikanische Institutionen haben das Programm Es-
fuerzos Combinados para la Identificación de Personas Desa-
parecidas zum Auffinden von Verschwundenen oder zur 
Identifizierung von menschlichen Überresten initiiert.

Diese Mütter demonstrieren für Gerechtigkeit. Die psychischen und physischen Konsequenzen für Familienangehörige und 
Freunde von Verschwundenen sind hoch.
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Institutionelle Voraussetzungen 

Die nationale Generalstaatsanwaltschaft Procuraduría 
General de la República ist für die Untersuchung und 
strafrechtliche Verfolgung von Verbrechen auf nationaler 
Ebene in Mexiko zuständig. Innerhalb der Generalstaats-
anwaltschaft wurden einzelne Sonderstaatsanwaltschaf-
ten aufgebaut, darunter die Sonderstaatsanwaltschaft für 
Gewaltverbrechen gegen Frauen und Menschenhandel 
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mu-
jeres y Trata de Personas (FEVIMTRA, 2008) und die Son-
derstaatsanwaltschaft für Verbrechen der organisierten 
Kriminalität Subprocuraduría Especializada en Investiga-
ción de Delincuencia Organizada (SEIDO). Letzterer ist 
eine Spezialeinheit zur Suche nach verschwundenen Per-
sonen, die Unidad Especializada de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, unterstellt. Auf Basis eines Abkommens 
vom Juni 2013 ist die Einheit zuständig für die Leitung, 
Koordination und Kontrolle bei der Suche nach ver-
schwundenen Personen und gegebenenfalls deren Iden-
tifizierung. Die Gründung der Spezialeinheit verlief cha-
otisch: Eine Leitung konnte über Monate hinweg nicht 
bestimmt werden (Castillo 2014), die Anzahl der Mitar-
beitende wurde von anfänglich elf Personen auf 23 er-
höht. Eigenen Angaben zufolge hat die Spezialeinheit 
dennoch seit ihrer Gründung 2013 den Aufenthaltsort 
von 73 Betroffenen von Verschwindenlassen bestimmen 
können. 43 Menschen wurden lebend gefunden, die 
Mehrheit von ihnen saß unter falschem Namen in ver-
schiedenen Gefängnissen in Haft. Auch 28 Leichen wur-
den in Massengräbern entdeckt, sie konnten teilweise 
identifiziert werden (Rea /Martínez 2014).

Die staatliche Ombudsstelle für Menschenrechte 
CNDH ist explizit für Fragen von gewaltsamem Ver-
schwindenlassen zuständig. Sie gibt Empfehlungen ab, 
die aber keinen rechtlich bindenden Charakter haben. 
1998 hat die CNDH einen Bericht zu den Frauen in Ciu-
dad Juárez veröffentlicht, die Opfer von Mord oder ge-
waltsamen Verschwindenlassen waren. Fünf Jahre spä-
ter stellte die CNDH fest, dass die vorangegangenen 
Empfehlungen nicht umgesetzt worden waren, sondern 
im Gegenteil die Übergriffe und der Amtsmissbrauch 
durch Polizei und Beamten der Strafermittlungsbehör-
den (Ministerio Público) sogar zugenommen hatten 
(CNDH 2003). Mit einer Reform im Jahr 2011 wurden die 
Zuständigkeiten der CNDH ausgeweitet; seitdem kann 
sie selbstständig Ermittlungen durchführen. Zum The-
ma Verschwindenlassen ist jedoch keine institutionelle 
Politik der CNDH erkennbar. Das Vorgehen der CNDH 
und der politische Unwille, zentrale Standards der Opfer-

rechte umzusetzen, führte im Jahr 2014 zu juristischen 
Auseinandersetzungen. Nun erhoffen sich Opfervertre-
ter, dass der Oberste Gerichtshof Standards für die Un-
tersuchungen von Menschenrechtsverletzungen und 
Schutzmaßnahmen für Opfer von Menschenrechtsver-
letzungen etabliert (FJEDD 2014).

Auf Ebene der Bundesstaaten sind die jeweiligen 
bundesstaatlichen Staatsanwaltschaften und regionale 
Einheiten für die Untersuchung und Aufklärung der Ver-
brechen zuständig. Die Klärung von Zuständigkeiten 
zwischen bundesstaatlichen und nationalen Behörden 
ist allerdings oft sehr zeitaufwendig, wie sich erst im Sep-
tember/Oktober 2014 bei der Suche nach den verschwun-
denen Studenten in Iguala zeigte. So ist keine schnelle 
und effektive Suche nach gewaltsam verschwundenen 
Personen möglich. Verzögerungen bei der Suche wie in 
Iguala sind kein Einzelfall. Auch andere kriminalistische 
Untersuchungen und die Sicherung von Beweisen wer-
den durch Verhandlungen über Zuständigkeiten zwi-
schen bundesstaatlichen Institutionen und der nationa-
len Generalstaatsanwaltschaft (Procuradoría General de 
la República – PGR) oft über Monate hinweg behindert.
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Kapitel 5

Straflosigkeit: Integraler Bestandteil der 
Praxis gewaltsamen Verschwindenlassens

Auch wenn die konkreten Akteure, die betroffenen Regi-
onen und die Opfergruppen variieren, Fälle gewaltsamen 
Verschwindenlassens sind per se immer darauf angelegt, 
dass die Täter straffrei bleiben. Dies geschieht auf unter-
schiedlichen Ebenen. So wird von Beginn an die Tat ab-
sichtlich verschleiert, indem beispielsweise staatliche Si-
cherheitskräfte Personen ohne Haftbefehle willkürlich 
festhalten, oder Polizisten Inhaftierte während des Poli-
zeigewahrsams nicht in das vorgeschriebene Register 
eintragen. Außerdem tragen die aktive Weigerung der 
Behörden, die Verschwundenen zu suchen, und die Zu-
rückweisung strafrechtlicher Ermittlungen von Polizei 
und Justiz dazu bei, dass die Täterinnen und Täter ohne 
Strafe davon kommen. Die gezielte Manipulation von 
möglichen Beweismitteln ist Teil der Strategie gewaltsa-
men Verschwindenlassens, um die Straffreiheit für diese 
Verbrechen sicherzustellen. Gleichzeitig ist Straflosigkeit 
durch das Verschwinden des direkten Opfers und der da-
mit einhergehenden komplexen Beweislage auch eine 

Konsequenz des Verbrechens. Denn da die Opfer ver-
schwunden sind und die Tat verschleiert wird, fehlen die 
Beweise, um die Täterinnen und Täter zu verurteilen. 
Dies führt im Fall von Mexiko zu einer deutlichen Diffe-
renz zwischen offiziell genannten Opferzahlen und straf-
rechtlichen Ermittlungen.

Die bereits erwähnte 2001 eingerichtete Sonderstaats-
anwaltschaft für soziale und politische Bewegungen der Ver-
gangenheit für den Zeitraum von 1969 bis 1986 führte de 
facto zu keinen strafrechtlichen Ermittlungen gegen mut-
maßliche Täter. Der ehemalige Präsident Luis Echeverría 
Álvarez (1970 - 1976) wurde aufgrund der Ergebnisse der 
FEMOSPP im Jahr 2006 des Genozids angeklagt, im 
März 2009 aber freigesprochen. Erst 2009 wurde auf-
grund der Daten der FEMOSPP ein ehemaliger Geheim-
dienstmitarbeiter der Dirección Federal de Seguridad (DFS) 
wegen der Verhaftung und dem gewaltsamen Verschwin-
denlassen von Miguel Ángel Hernández Valerio im Jahr 
1977 in Sinaloa verurteilt (Naciones Unidas 2014). Dies ist 

Donde están – Wo sind sie? Diese Frage stellen sich Tausende von Müttern und Vätern. Weil sie unbequeme Fragen stellen, um 
ihre Kinder zu suchen, sind sie selbst in Gefahr, zu verschwinden und ermordet zu werden.
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somit der einzige Fall einer strafrechtlichen Verurteilung, 
obwohl in weiteren Fällen von gewaltsamen Verschwin-
denlassen Tatverdächtige namentlich bekannt sind.

Drastisch zeigt sich das Missverhältnis zwischen offi-
ziellen Daten von gewaltsam verschwundenen Personen 
und strafrechtlichen Untersuchungen auch in der Zeit 
nach 2006: Laut mexikanischem Staatenbericht zum In-
ternationalen Übereinkommen zum Schutz aller Personen 
vor dem Verschwindenlassen hat die Generalstaatsanwalt-
schaft zwischen den Jahren 2006 und 2013 nur 99 Vorer-
mittlungen wegen Verschwindenlassens durchgeführt, in 
weiteren 192 Fällen gab es Vorermittlungen der Staatsan-
waltschaften in den einzelnen Bundesstaaten (a.a.O.). In 
demselben Bericht bestätigt die mexikanische Regierung, 
dass nur sechs Urteile wegen Verschwindenlassen gefällt 
wurden. Dazu zählt das oben erwähnte Urteil im Jahr 
2009 wegen dem gewaltsamen Verschwinden von Miguel 
Ángel Hernández Valerio; zwei Personen wurden 2005, 
zwei weitere im Jahr 2006, und eine 2010 wegen Ver-
schwindenlasssen verurteilt. Seit dem gravierenden An-
stieg der Opferzahlen nach 2006 ist bislang also in kei-
nem dieser Fälle ein Urteil gesprochen worden.

Straflosigkeit deckt nicht nur die Täter, sondern 
führt zu weiteren Verbrechen an jenen, die für Aufklä-
rung kämpfen. So wie bei Josefina Reyes Salazar, die ih-
ren von Militärangehörigen willkürlich inhaftierten Sohn 
suchte. Sie wurde am 3. Januar 2010 ermordet – weitere 
Familienmitglieder wurden ein Jahr später entführt und 
umgebracht. Nepomuceno Morales Nuñez wurde am 28. 
November 2011 ermordet, er hatte erst wenige Wochen 
zuvor Präsident Felipe Calderón während eines persönli-
chen Treffens unter Begleitung der Medien um Unter-
stützung bei der Suche nach seinem Sohn gebeten. Sand-
ra Luz Hernandez, die ihren Sohn suchte, wurde am 12. 
Mai 2014 nach einem Treffen mit Beamten der Staatsan-
waltschaft im Bundesstaat Sinaloa ermordet.
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Kapitel 6

Mexikos internationale Verpflichtungen 

Auch international hat sich der mexikanische Staat ver-
pflichtet, das gewaltsame und unfreiwillige Verschwin-
denlassen aufzuklären und strafrechtlich zu verfolgen. 
Im April 2002 ratifizierte Mexiko die Interamerikanische 
Menschenrechtskonvention über das gewaltsame Verschwin-
denlassen von 1997. Am 9. Mai 2002 trat sie in Kraft. Zum 
Zeitpunkt der Ratifizierung formulierte Mexiko jedoch 
einen Vorbehalt zu der Menschenrechtskonvention, der 
erst am 4. Februar 2014 durch den mexikanischen Senat 
zurückgezogen wurde. Aufgrund dieses Vorbehalts gegen 
die Interamerikanische Übereinkunft gegen das Verschwin-
denlassen von Personen wurde vor zivilen Gerichten die 
Strafverfolgung von Verbrechen, die Militärangehörige 
an Zivilisten begingen, verhindert (Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-

nos 2013). Nach dem Urteil des Interamerikanischen Ge-
richtshofes für Menschenrechte im Fall Rosendo Radilla 
Pacheco aber musste die mexikanische Regierung den 
Vorbehalt 2014 zurückziehen. 

Denn am 23. November 2009 urteilte der Interameri-
kanische Gerichtshof, dass der mexikanische Staat im 
Fall Radilla Pacheco gegen das Recht auf Freiheit, auf 
persönliche Integrität, auf Ankerkennung als juristische 
Person und auf Leben verstoßen hat. Der mexikanische 
Staat wurde in dem Urteilsspruch unter anderem dazu 
verpflichtet, die menschlichen Überreste von Rosendo 
Radilla Pacheco zu suchen, die Familienangehörigen zu 
entschädigen sowie Reformen in Justiz und Militärge-
richtsbarkeit umzusetzen.

Zentrale Aspekte der internationalen Verpflichtungen für Mexiko zeigt das Beispiel des Internationalen Überein-
kommens zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen:

Absolutes Verbot von Verschwindenlassen:
Niemand darf dem Verschwindenlassen zum Opfer 
fallen, auch nicht in Zeiten des Notstandes und Krie-
ges (Art.1). Seine systematische Praxis stellt ein Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit dar (Art. 5).

Strafverfolgung:
Der Staat hat die Pflicht, alle notwendigen Maßnah-
men zur Strafverfolgung zu ergreifen. Das betrifft je-
den Staatsbediensteten, der „ein Verschwindenlassen 
begeht, dazu auffordert, dazu anstiftet, es zu begehen 
versucht, Mittäter oder Gehilfe an einem Verschwin-
denlassen ist oder an ihm teilnimmt“ (Art. 6). Außer-
dem sind die Vertragsstaaten verpflichtet, die Straftat 
zu ahnden und langjährige Verjährungsfristen sicher-
zustellen (Art. 7 und 8).

Haft:
Niemand darf in geheimer Haft gehalten werden. Au-
ßerdem sind amtliche Register über Personen zu füh-
ren, denen die Freiheit entzogen wurde (Art. 17). Fami-
lienangehörige haben das Recht, Informationen über 
die Freiheitsentziehung sowie über zuständige Behör-
den und Verbleib der Person zu erhalten (Art. 18).

Behörden sind verpflichtet, bei einer Anzeige Fäl-
len von Verschwindenlassen nachzugehen, bezie-
hungsweise von sich aus Untersuchungen einzuleiten, 
wenn der Verdacht besteht, dass eine Person Opfer 
von Verschwindenlassen wurde (Art.12).

Recht auf Wahrheit:
Alle Opfer, das heißt sowohl die direkt Betroffenen als 
auch alle weiteren Personen, die durch das gewaltsa-
me Verschwinden eines Menschen beeinträchtigt 
sind (dazu zählen beispielsweise Lebenspartner und 
-partnerinnen, Kinder, Eltern und Kollegen), haben 
ein Recht auf Wahrheit hinsichtlich der Umstände 
des Verschwindenlassens und das Schicksal der be-
troffenen Person. Das Recht auf Wahrheit umfasst 
auch den Verlauf und die Ergebnisse der Untersu-
chungen (Art. 24).

Suche:
Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, alle geeigneten 
Maßnahmen zur Suche nach den verschwundenen 
Personen einzuleiten, Ermittlung ihres Aufenthaltsor-
tes, ihre Freilassung, beziehungsweise im Fall des To-
des auf Ermittlung, Achtung und Überführung der 
sterblichen Überreste (Art. 24).

Recht auf Wiedergutmachung:
Die Opfer haben ein Recht auf Wiedergutmachung, 
sowohl in Bezug auf den materiellen wie den immate-
riellen Schaden, einschließlich der Wiederherstellung 
der Würde und ihres Ansehens. Darunter fällt auch 
die Garantie der Nichtwiederholung (Art. 24).
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Der Prozess Rosendo Radilla vs. Mexiko war das ers-
te mexikanische Verfahren wegen Verschwindenlassen 
vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschen-
rechte. Dessen Urteile sind verbindlich und nicht an-
fechtbar. Der Fall Radilla Pacheco ist zwar bislang das 
einzige Urteil wegen gewaltsamen Verschwindens, doch 
auch in anderen Fällen behandeln die Urteile Fragen des 
mexikanischen Rechtwesens, der Militärgerichtsbarkeit 
sowie der Umsetzung der Rechte auf Wahrheit, Entschä-
digung und der Nicht-Wiederholung. Von daher sind für 
die juristische Bearbeitung von Verschwindenlassen in 
Mexiko beispielsweise auch die Urteile in den Fällen 
Campo Algodonero (Frauenmorde) vom 16.11.2009, 
Fernández Ortega am 30.09.2010 und Rosendo Cantú 
vom 31.09.2010 (in beiden Fällen Vergewaltigung durch 
Soldaten) von Bedeutung (vgl. Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 2015). Sofern diese Urteile umgesetzt 
werden, können grundlegende strukturelle Verbesserun-
gen bei der Aufklärung und Ahndung von Verbrechen in 
Mexiko erreicht werden.

Mexiko hat 2005 auch das Römische Statut des Inter-
nationalen Strafgerichtshofes und am 18. März 2008 das 
Internationale Übereinkommen zum Schutz aller Personen 
vor dem Verschwindenlassen ratifiziert, das am 23. Dezem-
ber 2010 international in Kraft trat. Im Rahmen der un-
terzeichneten Abkommen ist Mexiko an Verpflichtungen 
gebunden, deren Umsetzung bislang allerdings nicht ge-
währleistet ist.

Die UN-Arbeitsgruppe über gewaltsames und unfreiwil-
liges Verschwindenlassen wurde von der Menschenrechts-
kommission der Vereinten Nationen 1980 eingerichtet, 
um den Betroffenen dabei zu helfen, das Schicksal und 
den Aufenthalt ihrer verschwundenen Angehörigen zu 
klären. Die Arbeitsgruppe hat sich seit ihrer Ernennung 
bis in das Jahr 2010 in 412 Fällen von gewaltsamem Ver-
schwindenlassen an die mexikanischen Regierungen ge-
wandt (United Nations Human Rights Council 2011). Im 
März 2011 besuchte die Arbeitsgruppe auf Einladung der 
Regierung Mexiko und formulierte eine Reihe von Emp-
fehlungen an die mexikanische Regierung. Grundlage 
der Empfehlungen ist die 1992 von den Vereinten Natio-
nen verabschiedete Erklärung über den Schutz aller Per-
sonen vor dem Verschwindenlassen (Vereinte Nationen 
Resolution A/RES/47/133) und die ausführlicheren Allge-
meinen Kommentare der Arbeitsgruppe. Die Empfeh-
lungen gegenüber Mexiko betreffen unter anderem die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, Maßnahmen zum 
Schutz vor gewaltsamem Verschwinden, das Recht auf 

Zugang zur Justiz, das Recht auf Wahrheit und das Recht 
auf Entschädigung. Des Weiteren definierte die UN-Ar-
beitsgruppe über gewaltsames und unfreiwilliges Ver-
schwindenlassen Migranten und Migrantinnen, Men-
schenrechtsverteidiger und –verteidigerinnen, Journalis-
ten und Frauen als besonders schutzwürdige Gruppen 
(Naciones Unidas 2011).
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Kapitel 7

Fazit 

Das Verschwindenlassen hat spätestens seit dem Einsatz 
des Militärs in Fragen der inneren Sicherheit und dem 
von Präsident Calderón initiierten Drogenkrieg 2006 
eine neue Dimension in Mexiko erreicht. Staatliche Ak-
teure sind auf unterschiedlichen Ebenen an diesen Ver-
brechen beteiligt: Mitglieder der Sicherheitskräfte als di-
rekte Täterinnen und Täter, politische Entscheidungsträ-
gerinnen und -träger als Auftraggeber sowie die Justizbe-
hörden durch ihre Weigerung, die Fälle zu untersuchen, 
aufzuklären und die Täter und Täterinnen strafrechtlich 
zu verfolgen. Weder auf gesetzlicher noch institutioneller 
Ebene trägt der Staat bisher dazu bei, die Verbrechen zu 
ahnden und den Opfern Gerechtigkeit zuteil werden zu 
lassen. Stattdessen erwartet die Familienangehörigen ein 
langer Leidensweg. Sofern es Gesetze gibt, werden diese 
von Justiz und anderen staatlichen Institutionen nicht 
umgesetzt. Staatliche und bundesstaatliche Behörden 
bestreiten jeweils ihre Zuständigkeit bei der Suche nach 
den Verschwundenen, den kriminalistischen bezie-

hungsweise forensischen Untersuchungen und der straf-
rechtlichen Aufklärung der Fälle. Staatliche Institutio-
nen reviktimisieren die Betroffenen, das heißt die Ver-
wandten und Freunde der Verschwundenen, bei der An-
zeige, Suche und Aufklärung des Verschwindens ihrer 
Angehörigen. Die Fachkompetenz sowie personelle und 
finanzielle Ausstattung der zuständigen Behörden ist völ-
lig unzureichend. Insgesamt fehlt eine umfassende natio-
nale Politik, diese Verbrechen aufzuklären, den Opfern 
Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen und zu garantieren, 
dass sich die Fälle nicht wiederholen.

Die Folgen der aktuellen Politik auf das gesellschaft-
liche Zusammenleben in Mexiko sind kaum absehbar. 
Wie aus anderen Ländern bekannt ist, dauert es Jahr-
zehnte, bis die Konsequenzen der Praxis gewaltsamen 
Verschwindens bearbeitet, Traumata überwunden und 
der soziale Zusammenhalt wieder gestärkt ist. Vorausset-
zung dafür ist eine aktive nationale Politik im Sinne von 
Aufklärung und Wiedergutmachung.

Solidarität mit Ayotzinapa: Nach dem Verschwinden von 43 Studenten wurde das Ausmaß der Krise von der mexikanischen 
Gesellschaft zum ersten Mal richtig wahrgenommen. Viele Tausende solidarisieren sich mit den Familienangehörigen.
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Gegenwärtig aber etabliert sich in Mexiko im Gegen-
satz dazu eine Politik der Kriminalisierung der Opfer-
gruppen und der sie begleitenden Menschenrechtsorga-
nisationen. Das zeigt sich sowohl in der Unzulänglich-
keit der Gesetzgebung selbst als auch in ihrer mangelhaf-
ten praktischen Umsetzung (vgl. Article 19 u.a. 2014). 
Das mussten beispielsweise auch jene Demonstranten 
erleben, die Ende September aus Solidarität mit den 43 
gewaltsam verschwundenen Studenten aus Ayotzinapa 
auf die Straße gingen. Während eines internationalen 
Aktionstages für die verschwundenen Studenten am 20. 
November 2014 verhafteten Sicherheitskräfte mehrere 
Personen und klagten anschließend elf von ihnen wegen 
versuchten Mordes, Aufruhr und organisierter Kriminali-
tät an. Sie wurden in zwei verschiedene Hochsicherheits-
gefängnisse gebracht (Gerber 2014) und mussten dort 
mehr als eine Woche bleiben, bis sie aus Mangel an Be-
weisen freigelassen wurden.

Je länger Regierung und staatliche Instanzen in Me-
xiko einerseits die Praxis des Verschwindenlassens selbst 
ausüben oder zulassen und andererseits gleichzeitig zivil-
gesellschaftliche Akteure stigmatisieren und an der Aus-
übung legitimer und legaler menschenrechtsrelevanter 
Aufgaben hindern, desto stärker wird sich die mexikani-
sche Gesellschaft spalten. Für die mexikanische Zivilge-
sellschaft ist unter den derzeitigen Umständen die inter-
nationale Begleitung und Solidarität besonders wichtig. 
Es gilt, die Betroffenen sowie zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen in Fragen der Dokumentation sowie mit psy-
chosozialem und juristischem Fachwissen zur Betreuung 
der Opfer zu unterstützen und mit technischer Expertise 
zu stärken. Die UN-Prinzipien zum Recht auf Wahrheit, 
Gerechtigkeit, Wiedergutmachung und Nicht-Wiederho-
lung bieten wichtige Leitlinien für diese internationale 
Zusammenarbeit (United Nations General Assembly 
2006). Gleichzeitig ist die internationale Unterstützung 
notwendig, um der staatlichen Repression die Stirn zu 
bieten und den politischen Handlungsspielraum der me-
xikanischen Zivilgesellschaft zu stärken.
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Kapitel 8

Empfehlungen 

Weil kohärente politische Maßnahmen zur Aufklärung 
der Verbrechen, der Umsetzung der Opferrechte und zum 
Schutz vor dem Verschwindenlassen in Mexiko fehlen, 
haben mexikanische und internationale Organisationen 
bereits in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von For-
derungen an die mexikanische Regierung gerichtet. So 
formulierte im Jahr 2011 beispielsweise die Arbeitsgruppe 
der Vereinten Nationen gegen gewaltsames und unfrei-
williges Verschwindenlassen solche Empfehlungen. Die-
se umfassen den gesetzlichen Rahmen, die Entwicklung 
präventiver Maßnahmen, das Recht auf Schutzmaßnah-
men und Zugang zur Justiz, das Recht auf Wahrheit und 
auf Entschädigung. Die Arbeitsgruppe empfiehlt speziel-
le Maßnahmen für besonders verletzliche Gruppen, dazu 
zählen Migrantinnen und Migranten, Menschenrechts-
verteidigerinnen und -verteidiger, Journalistinnen und 
Journalisten sowie Frauen allgemein. Doch keine einzige 
dieser 23 Empfehlungen ist bislang vom mexikanischen 
Staat oder in den Bundesstaaten umgesetzt. 

Nicht nur die mexikanische Regierung, sondern 
auch der deutsche Staat und die EU sind zum Handeln 
aufgerufen, damit in Mexiko keine Menschen mehr auf 
gewaltsame Weise verschwinden. Deswegen hat die 
Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko4 mit ih-
ren Mitgliedsorganisationen Empfehlungen entwickelt, 
die sich an die deutsche Regierung, den Bundestag und 
Institutionen der Europäischen Union richten.

Empfehlungen an die deutsche 
Politik 

1. Finanzielle und personelle Unterstützung internatio-
naler und unabhängiger Experten im Sinne des Arti-
kels 15 des Internationalen Übereinkommens zum 
Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen.

2. Förderung der Umsetzung der internationalen Leitli-
nien über die psychosoziale Arbeit zur Begleitung der 
Betroffenen in Fällen von Verschwindenlassen und 
extralegalen Hinrichtungen.

3. Begleitung der Fälle von Verschwindenlassen, die im 
Zusammenhang mit der Gefährdung von Menschen-
rechtsverteidiger stehen, und Veröffentlichungen 
über getroffene Maßnahmen in den Bundesstaaten, 
für die Deutschland zuständig ist.

4. Aussetzung der Verhandlungen mit Mexiko über das 
Sicherheitsabkommen bis eine nationale Strategie zur 
Bekämpfung der Straflosigkeit und zum Schutz vor 
dem Verschwindenlassen sowie ein erkennbarer Poli-
tikwandel der mexikanischen Regierung in Bezug auf 
die Respektierung der Menschenrechte sichtbar ist.

5. Forderung von Maßnahmen zur Aufklärung des Ver-
schwindenlassens wie die Einrichtung von Datenban-
ken mit Angaben zur Zahl der Verschwundenen und 
ihrer DNA sowie die Festlegung von Suchprotokollen.

6. Abkommen über technische Unterstützung und Qua-
lifizierung bei der Untersuchung von Fällen des Ver-
schwindenlassens und der Suche nach verschwunde-
nen Personen (zum Beispiel Ausbildung von speziali-
sierten Gutachterinnen und Gutachtern nach interna-
tionalen wissenschaftlichen und menschenrechtlichen 
Standards, technische Ausrüstung für die Identifizie-
rung von DNA-Proben, Tatort- beziehungsweise Fund-
ortsicherung, psychosoziale Begleitung der Angehörigen 
der Verschwundenen, Unterstützung beim Aufbau ei-
ner Datenbank zur Erfassung von Fällen des Verschwin-
denlassens). Vor der Aushandlung des Abkommens soll-
te die Expertise der Zivilgesellschaft eingeholt werden.

Empfehlungen an Institutionen 
der Europäischen Union

1. Aufnahme mexikanischer Menschenrechtsverteidiger 
und -verteidigerinnen in das parlamentarische Paten-
schaftsprogramm „Parlamentarier schützen Parla-
mentarier“ (PsP). 

4 —  Die deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko ist ein Netzwerk von Amnesty International, Brot für die Welt – Evangelischer Ent-
wicklungsdienst, CAREA e.V., Initiative Mexiko, Mexiko-Initiative Köln/Bonn, México vía Berlin, Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR, 
Missionsprokur der deutschen Jesuiten, Missionszentrale der Franziskaner, Ökumenisches Büro für Frieden und Gerechtigkeit e.V., Pacta 
Servanda e.V., Partner Südmexikos, e.V., pax christi Kommission Solidarität Eine Welt und Promovio e.V. und Peace Brigades International.
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2. Organisation von Gesprächsmöglichkeiten mit der 
mexikanischen Zivilgesellschaft für deutsche Man-
datsträger und -trägerinnen über die Themen Straflo-
sigkeit und Verschwindenlassen bei Reisen nach Me-
xiko. Konkrete Absprachen für Patenschaften und 
Aktionsmöglichkeiten von Parlamentariern in be-
stimmten Fällen.

3. Die EU und das europäische Parlament sollten die ge-
planten Neuverhandlungen für das Globalabkommen 
2015 solange aussetzen, bis konkrete Ansätze für eine 
Verbesserung der Menschenrechtslage in Mexiko er-
kennbar sind.

4. Die EU sollte daraufhin wirken, dass die mexikanische 
Regierung eine nationale Strategie zur Aufklärung der 
Menschenrechtsverbrechen, der Bekämpfung der 
Straflosigkeit, der Umsetzung der Opferrechte sowie 
ein Konzept zum Schutz vor dem Verschwindenlassen 
vorlegt. Dazu gehören die Einrichtung von Datenban-
ken über die Zahl der Verschwundenen, DNA-Daten-
banken sowie die Festlegung von Suchprotokollen.

5. Erarbeitung eines Monitoring-Systems über die Um-
setzung von Menschenrechten, das auch Maßnahmen 
zum Schutz vor dem Verschwindenlassen umfasst.

6. Die EU-Leitlinien sind deutlich stärker als bisher ins-
besondere in den mexikanischen Bundesstaaten be-
kannt zu machen. Es sollten gemeinsame Kolloquien 
mit Regierungsvertretern und Zivilgesellschaft, insbe-
sondere Menschenrechtsverteidigerinnen und –ver-
teidigern, auf Bundesstaatsebene abgehalten, sowie 
Informationen über die EU-Leitlinien besonders bei 
den Betroffenen verbreitet werden.

7. Gemäß der EU-Leitlinien sollten stärker als bisher 
Reisen in die Region durch die EU-Delegation in Me-
xiko organisiert werden. Regelmäßige Treffen vor Ort 
in den Bundesstaaten sollten auch mit den höchsten 
Repräsentanten der EU-Delegation stattfinden.

8. Das Thema Verschwindenlassen muss explizit in den 
Menschenrechtsdialog der EU aufgenommen werden. 
Dies sollte ein Follow-Up zu konkreten Fällen des Ver-
schwindenlassens beinhalten. Zudem muss der Dia-
log das Offenlegen von Ermittlungsergebnissen hin-
sichtlich der aller Täterebene beinhalten. 

Die EU-Mitgliedstaaten sind gehalten, ihre Verhand-
lungen über jegliche Form von Sicherheitsabkommen 
und alle Waffenlieferungen an Mexiko solange auszuset-
zen, bis ein entsprechender Politikwandel bezüglich Ein-
haltung der Menschenrechte, insbesondere im Bereich 
Verschwindenlassen, mit den notwendigen gesetzlichen 
Reformen eingeleitet ist.
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Abkürzungsverzeichnis

 

AI: Amnesty International/Amnistía Interna-
cional

CED: Committee on Enforced Disappearances

CMDPDH: Comisión Mexicana de Defensa y Promoci-
ón de los Derechos Humanos

CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos

DFS: Dirección Federal de Seguridad

ECAP: Equipo de Estudios Comunitarios y Acción 
Psicosocial

FEMOSPP: Físcalia Especial para Movimientos Socia-
les y Políticas del Pasado

FEVIMTRA: Fiscalía Especial para los Delitos de Violen-
cia contra las Mujeres y Trata de Personas

FJEDD: Fundación para la Justicia y el Estado De-
mocrático de Derechos

HRW: Human Rights Watch

PAN: Partido Acción Nacional

PGR: Procuradoría General de la República

PRI: Partido Revolucionario Institucional

RedTdT: Red Nacional de Organismos Civiles de De-
rechos Humanos “Todos los Derechos para 
Todas y Todos”

SEIDO: Subprocuraduría Especializada en Investi-
gación de Delincuencia Organizada
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